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(54) REINIGUNGSVORRICHTUNG, INSBESONDERE REINIGUNGSSCHWAMM ODER 
REINIGUNGSTUCH

(57) Eine Reinigungsvorrichtung, insbesondere Rei-
nigungsschwamm oder Reinigungstuch, umfassend ei-
nen Grundkörper (5) zur Aufnahme von Flüssigkeiten,
ist dadurch gekennzeichnet, dass in dem Grundkörper

(5) mindestens ein magnetisierbares Element (6) ange-
ordnet ist, so dass der Grundkörper (5) mittels magneti-
scher Kraftwirkung lösbar an einer Wandung (2) festleg-
bar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrich-
tung, insbesondere Reinigungsschwamm oder Reini-
gungstuch, umfassend einen Grundkörper zur Aufnah-
me von Flüssigkeiten. Des Weiteren betrifft die Offenba-
rung einen sanitären Aufnahmebehälter zur Verwendung
mit einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung.
[0002] Bei den hier in Rede stehenden Reinigungsvor-
richtungen kann es sich um Reinigungsschwämme oder
Reinigungstücher handeln, wie sie im Haushalt Anwen-
dung finden. Beispielsweise werden solche Reinigungs-
vorrichtungen als Spülschwämme zum Reinigen von Ge-
schirr, Kochgeschirr etc. verwendet.
[0003] Insbesondere aus Gründen der Hygiene ist es
notwendig, dass die verwendeten Reinigungsvorrichtun-
gen möglichst schnell trocknen können, um die Bildung
von Keimen zu verhindern. Dazu werden die Vorrichtun-
gen in der Regel über einen Wasserhahn gehängt oder
auf eine dafür vorgesehene Ablage gelegt.
[0004] Dabei ist problematisch, dass die mitunter fle-
ckigen Reinigungsvorrichtungen äußerst unansehnlich
sind, so dass der Benutzer diese nicht an prominenter
Stelle über den Wasserhahn hängen möchte. Spezielle
Ablagen für Reinigungsvorrichtungen nehmen Platz weg
und ermöglichen meist auch keine diskrete, unauffällige
Lagerung der Reinigungsvorrichtung. Sofern ein Reini-
gungsschwamm bzw. Reinigungstuch lediglich in ein
Wasch- bzw. Spülbecken gelegt wird, ist ein vollständi-
ges und zügiges Trocknen nicht gewährleistet.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Reinigungsvorrichtung der ein-
gangs genannten Art derart auszugestalten und weiter-
zubilden, dass mit konstruktiv einfachen Mitteln eine hy-
gienische und diskrete Aufbewahrung ermöglich ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird die voranstehende Auf-
gabe durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Da-
nach ist die in Rede stehende Reinigungsvorrichtung da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Grundkörper min-
destens ein magnetisierbares Element angeordnet ist,
so dass der Grundkörper mittels magnetischer Kraftwir-
kung lösbar an einer Wandung festlegbar ist.
[0007] In erfindungsgemäßer Weise ist zunächst er-
kannt worden, dass die zugrundeliegende Aufgabe in
verblüffend einfacher Weise gelöst werden kann, indem
die Reinigungsvorrichtung mittels magnetischer Kraft-
wirkung lösbar an einer Wandung festlegbar ist. Dabei
kann es sich beispielsweise um die seitliche Wandung
eines Spülbeckens handeln. In weiter erfindungsgemä-
ßer Weise ist hierzu in dem Grundkörper mindestens ein
magnetisierbares Element angeordnet. Das magneti-
sierbare Element kann insbesondere oberflächennah
oder mittig im Grundkörper angeordnet sein. Durch diese
konstruktive Maßnahme ist es möglich, die Reinigungs-
vorrichtung innerhalb des Spülbeckens anzuordnen, so
dass die Vorrichtung schnell trocknen kann und dabei
diskret innerhalb des Spülbeckens festgelegt ist. Da das
magnetisierbare Element selbst nicht als Magnet ausge-

bildet ist, kann es in einer beliebigen Orientierung an der
Wandung festgelegt werden, ohne auf die Ausrichtung
eines magnetischen Pols achten zu müssen. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass Flüssigkeit aus der Reini-
gungsvorrichtung direkt in das Spülbecken laufen kann.
[0008] Im Konkreten ist es denkbar, dass es sich bei
der Reinigungsvorrichtung um einen Topfreiniger, einen
Geschirrschwamm, ein Schwammtuch, einen Reini-
gungsschwamm oder ein Reinigungstuch handeln kann.
Der Begriff "magnetisierbar" ist dabei im weitesten Sinne
zu verstehen. Wesentlich ist, dass auf das magnetisier-
bare Element über einen Magneten, insbesondere Per-
manentmagneten, eine Kraft ausgeübt werden kann, so
dass die Reinigungsvorrichtung an einer schrägen oder
vertikalen Wandung fixierbar ist. Die Wandung kann bei-
spielsweise Teil eines Spül- bzw. Waschbeckens, einer
Duschkabine, einer Badewanne, eines Heizkörpers, ei-
ner Armatur und/oder eines Kühlschranks sein.
[0009] In vorteilhafter Weise kann das magnetisierba-
re Element flexibel und/oder elastisch ausgebildet sein.
Dadurch ist gewährleistet, dass die Handhabung der Rei-
nigungsvorrichtung gegenüber einem üblichen Reini-
gungsschwamm unverändert bleibt, sich nämlich zusam-
mendrücken bzw. auswringen lässt.
[0010] Dabei ist denkbar, dass das magnetisierbare
Element aus Metall, beispielsweise aus Stahl oder Stahl-
wolle, besteht. Von Vorteil ist die Verwendung von Edel-
stahl, insbesondere Edelstahlbändern, die eine Breite
von 0,5 mm bis 5 mm, insbesondere von 0,5 mm bis 4
mm, beispielsweise von 0,5 mm bis 2 mm, vorzugsweise
von 1 mm, aufweisen können. In besonders vorteilhafter
Weise kann das magnetisierbare Element als Gewebe
oder Vlies ausgebildet sein - beispielsweise aus dem vo-
ranstehend beschriebenen Edelstahlband gebildet. Da-
durch ist eine großflächige Anordnung möglich, die ein
hohes Maß an Flexibilität bzw. Elastizität aufweist. Alter-
nativ ist denkbar, dass das magnetisierbare Element aus
Matte oder Folie ausgebildet ist. Unabhängig von der
konkreten Ausgestaltung kann das magnetisierbare Ele-
ment mehrlagig ausgestaltet sein. Generell ist jedes Ma-
terial denkbar, das eine gewisse Unempfindlichkeit ge-
genüber Feuchtigkeit aufweist und mittels magnetischer
Kraftwirkung durch einen Magneten bzw. Permanentma-
gneten befestigbar ist sowie in seiner Gestaltung die
Haptik und Funktion der Reinigungsvorrichtung, bspw.
des Reinigungsschwamms, nicht einschränkt. Dabei ist
es auch denkbar, dass das magnetisierbare Element als
Knäuel ausgebildet ist. Der Begriff "Knäuel" ist dabei im
weitesten Sinne zu verstehen, umfasst insbesondere ein
unsystematisch gewickeltes Objekt aus Schnüren bzw.
dünnen Bändern. Beispielsweise kann das Knäuel aus
Stahlwolle gebildet sein und im Wesentlichen kugelför-
mig bzw. eiförmig realisiert sein.
[0011] Im Hinblick auf eine weitere Ausgestaltung der
Vorrichtung können mehrere magnetisierbare Elemente
angeordnet sein, beispielsweise an unterschiedlichen
Stellen des Grundkörpers, so dass dieser in einer belie-
bigen Orientierung an der Wandung festlegbar ist. Es ist
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denkbar, dass die Elemente streifenförmig und/oder
punktuell, in mehrere Sektionen des Grundkörpers ver-
teilt, vorgesehen sind. Bei einer entsprechenden Kon-
struktion kann die Elastizität der Vorrichtung auf beson-
ders einfache Weise angepasst werden.
[0012] In weiter vorteilhafter Weise kann der Grund-
körper aus einem Schaumstoff, aus Textil etc. bestehen,
beispielsweise aus Polyurethan oder einem Zellulose-
Baumwollgemisch.
[0013] Im Hinblick auf eine einfache Fertigung ist es
denkbar, dass das magnetisierbare Element im Verlauf
eines Schäumverfahrens oder eines Schaumgussver-
fahrens in den Grundkörper eingebracht wird, oder in den
Grundkörper eingelegt und/oder eingeklebt ist. Alternativ
oder zusätzlich ist es denkbar, dass das magnetisierbare
Element mit einem Scheuervlies in dem Grundkörper ein-
geschlossen ist. Dabei könnte das Scheuervlies das ma-
gnetisierbare Element direkt nach außen abschließen.
Auch ist es möglich, dass zwischen dem magnetisierba-
ren Element und dem Scheuervlies noch Material des
Grundkörpers vorgesehen ist, so dass das magnetisier-
bare Element an zumindest einer Seite des Grundkör-
pers von diesem Material und von dem Scheuervlies um-
geben ist. Sofern es sich um einen Reinigungsschwamm
handelt, könnte somit zwischen dem Reinigungsvlies
und dem magnetisierbaren Element auch eine Schicht
aus Schaumstoff angeordnet sein oder aber sich das Rei-
nigungsvlies direkt an das magnetisierbare Element an-
schließen.
[0014] Die Offenbarung betrifft des Weiteren einen sa-
nitären Aufnahmebehälter zur Verwendung mit einer
Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8 angegeben, wobei an einer Wandung des Aufnahme-
behälters ein magnetischer Bereich ausgebildet ist, so
dass die Reinigungsvorrichtung über das magnetisier-
bare Element an der Wandung festlegbar ist.
[0015] Dabei ist erkannt worden, dass eine besonders
einfache Aufbewahrung für eine Reinigungsvorrichtung
realisierbar ist, wenn an dem Aufnahmebehälter ein ma-
gnetischer Bereich existiert. An diesem Bereich kann die
Reinigungsvorrichtung an bzw. in dem Aufnahmebehäl-
ter angeordnet werden, dass dieser für den Benutzer
nicht sichtbar ist. Somit ist eine "unsichtbare Ablage" für
eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung geschaf-
fen.
[0016] Bei dem sanitären Aufnahmebehälter kann es
sich vorzugsweise um ein Waschbecken oder Spülbe-
cken handeln. Der magnetische Bereich kann durch ei-
nen an dem Aufnahmebehälter angeordneten Magne-
ten, insbesondere Permanentmagneten, beispielsweise
ein Neodym Magnet, realisiert sein. Weiterhin ist denk-
bar, dass der Aufnahmebehälter als solcher bereichs-
weise magnetisch bzw. magnetisiert ist.
[0017] In besonders vorteilhafter Weise ist denkbar,
dass der Magnet kraft- und/oder form- und/oder stoff-
schlüssig an der Wandung angeordnet ist. Beispielswei-
se kann der Magnet an der Außenseite der Wandung
über eine Klebeverbindung (Klebepad) festgelegt wer-

den, insbesondere wenn es sich um ein Waschbecken
bzw. ein Spülbecken aus Keramik handelt. Alternativ
kann der Magnet in einer eigenen Aufnahme, insbeson-
dere einer Hülle bzw. einem Rahmen, angebracht sein.
Sofern das Spülbecken selbst magnetisierbar ausgebil-
det ist, kann der Magnet von außen an das Spülbecken
angeheftet werden, wodurch eine besondere einfache
Konstruktion realisierbar ist. Weiterhin ist es möglich,
dass der Magnet, beispielsweise ein Neodym Magnet,
eine Schutzschicht aufweist, um gegen Feuchtigkeit ge-
schützt zu sein. Die Schutzschicht kann aus einem Ep-
oxidharz bestehen.
[0018] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits
auf die dem Anspruch 1 nachgeordneten Ansprüche und
andererseits auf die nachfolgende Erläuterung bevor-
zugter Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der
Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der Erläute-
rung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung anhand der Zeichnung werden auch im Allgemei-
nen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 in einer schematischen Darstellung ein Aus-
führungsbeispiel eines sanitären Aufnahme-
behälters mit einer erfindungsgemäßen Rei-
nigungsvorrichtung,

Fig. 2 in einer schematischen Darstellung ein weite-
res Ausführungsbeispiel eines sanitären Auf-
nahmebehälters mit einer erfindungsgemä-
ßen Reinigungsvorrichtung,

Fig. 3 in einer schematischen Darstellung ein weite-
res Ausführungsbeispiel eines sanitären Auf-
nahmebehälters mit einer erfindungsgemä-
ßen Reinigungsvorrichtung,

Fig. 4 in einer schematischen, perspektivischen
Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Reinigungsvorrichtung,

Fig. 5 in einer schematischen, perspektivischen
Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

Fig. 6 in einer schematischen, perspektivischen
Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

Fig. 7 in einer schematischen, geschnittenen Dar-
stellung ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

3 4 



EP 3 524 124 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 8 in einer schematischen, geschnittenen Dar-
stellung ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

Fig. 9 in einer schematischen, geschnittenen Dar-
stellung ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

Fig. 10 in einer schematischen, geschnittenen Dar-
stellung ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

Fig. 11 in einer schematischen, geschnittenen Dar-
stellung ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung,

Fig. 12 in einer schematischen Darstellung ein Aus-
führungsbeispiel eines magnetisierbaren Ele-
ments einer erfindungsgemäßen Reinigungs-
vorrichtung,

Fig. 13 in einer schematischen Darstellung ein weite-
res Ausführungsbeispiel eines magnetisier-
baren Elements einer erfindungsgemäßen
Reinigungsvorrichtung,

Fig. 14 in einer schematischen Darstellung ein weite-
res Ausführungsbeispiel eines magnetisier-
baren Elements einer erfindungsgemäßen
Reinigungsvorrichtung, und

Fig. 15 in einer schematischen, Darstellung ein wei-
teres Ausführungsbeispiel einer erfindungs-
gemäßen Reinigungsvorrichtung.

[0019] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung
ein Ausführungsbeispiel eines sanitären Aufnahmebe-
hälters mit einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrich-
tung. Der sanitäre Aufnahmebehälter ist dabei als
Wasch- bzw. Spülbecken 1 ausgestaltet. An der Wan-
dung 2 des Spülbeckens 1 ist ein Magnet 3 angeordnet,
so dass ein magnetischer Bereich 4 realisiert ist. An dem
magnetischen Bereich 4 ist eine Reinigungsvorrichtung
festgelegt. Die Reinigungsvorrichtung weist einen
Grundkörper 5 auf, in dem ein magnetisierbares Element
6 angeordnet ist. Somit ist der Grundkörper 5 mittels ma-
gnetischer Kraftwirkung lösbar an der Wandung 2 fest-
legbar. Folglich ist die Reinigungsvorrichtung, beispiels-
weise ein Spülschwamm, derart innerhalb des Spülbe-
ckens 1 festgelegt, dass Flüssigkeit in dem Spülbecken
1 ablaufen kann und der Schwamm nicht im direkten
Sichtfeld eines Benutzers liegt.
[0020] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung, die an

einem sanitären Aufnahmebehälter angeordnet ist. Im
Unterschied zu dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Magnet 3 in die Wandung 2 des Spülbe-
ckens 1 integriert. Bei dem weiteren Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 3 ist der Magnet 3 hingegen innerhalb des
Spülbeckens 1 an der Wandung 2 angeordnet.
[0021] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Reinigungsvorrichtung, die einen
Grundkörper 5 umfasst, in dem ein flächiges, magneti-
sierbares Element 6 angeordnet ist. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 5 sind mehrere streifenförmi-
ge, magnetisierbare Elemente vorgesehen. Das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 6 zeigt eine Vielzahl von ma-
gnetisierbaren Elementen 6, die in dem Grundkörper 5
angeordnet sind. Durch die Größe und Anordnung des
magnetisierbaren Elements 6 bzw. der magnetisierbaren
Elemente 6 innerhalb des Grundkörpers 2 kann die Fle-
xibilität des Grundkörpers angepasst werden. Der
Grundkörper 2 muss nicht zwangsweise die in den Figu-
ren dargestellte Quaderform aufweisen, kann beispiels-
weise eine geschwungene seitliche Wandung aufwei-
sen, so dass eine ergonomische Form geschaffen ist.
Auch ist es denkbar, dass der Grundkörper 5 die Form
eines Ellipsoids aufweist.
[0022] In den Fig. 7 bis 11 sind jeweils in einer ge-
schnittenen, perspektivischen Darstellung unterschied-
liche Ausgestaltungen einer erfindungsgemäßen Reini-
gungsvorrichtung gezeigt. Diese unterscheiden sich in
der Anordnung, Geometrie und Anzahl der magnetisier-
baren Elemente 6. Des Weiteren ist bei den Ausfüh-
rungsbeispielen gemäß den Fig. 8 bis 11 ein Scheuerv-
lies 7 an einer Außenseite des Grundkörpers 5 vorgese-
hen, wie es beispielsweise bei einem Topfschwamm Ver-
wendung findet.
[0023] Fig. 12 zeigt in einer schematischen, perspek-
tivischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel eines ma-
gnetisierbaren Elements 6, das als Gewebe 8 ausgebil-
det ist. Beispielsweise kann das Gewebe 8 aus Edel-
stahlbänder bzw. Edelstahlfasern bestehen. In Fig. 13
ist ein magnetisierbares Element 6 gezeigt, das als Vlies
9 ausgebildet ist. Auch hierbei können die das Vlies 9
bildenden Strukturen als Edelstahlbänder bzw. Edel-
stahlfäden realisiert sein.
[0024] Fig. 14 zeigt ein magnetisierbares Element 6,
das in diesem Ausführungsbeispiel als Knäuel 10 aus-
gebildet ist. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass das
Knäuel 10 aus einem oder mehreren unsystematisch mit-
einander verwickelten bzw. verknäulten Fasern, insbe-
sondere Edelstahlfasern, besteht und vorzugsweise
elastisch bzw. flexibel ist, so dass die Funktion der Rei-
nigungsvorrichtung nicht eingeschränkt wird, diese ins-
besondere auswringbar bleibt. Beispielsweise kann es
sich bei dem Knäuel 10 um ein zumindest im weitesten
Sinne kugelförmiges oder ellipsoidförmiges Objekt, bei-
spielsweise aus Stahlwolle, handeln. In Fig. 15 ist eine
erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung dargestellt, in
deren Grundkörper 5 das in Fig. 14 gezeigte Knäuel 10
angeordnet ist.
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[0025] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird zur Ver-
meidung von Wiederholungen auf den allgemeinen Teil
der Beschreibung sowie auf die beigefügten Ansprüche
verwiesen.
[0026] Schließlich sei ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die voranstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung le-
diglich zur Erörterung der beanspruchten Lehre dienen,
diese jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele ein-
schränken.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Spülbecken
2 Wandung
3 Magnet
4 magnetischer Bereich
5 Grundkörper
6 magnetisierbares Element
7 Scheuervlies
8 Gewebe
9 Vlies
10 Knäuel

Patentansprüche

1. Reinigungsvorrichtung, insbesondere Reinigungs-
schwamm oder Reinigungstuch, umfassend einen
Grundkörper (5) zur Aufnahme von Flüssigkeiten,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Grundkör-
per (5) mindestens ein magnetisierbares Element (6)
angeordnet ist, so dass der Grundkörper (5) mittels
magnetischer Kraftwirkung lösbar an einer Wan-
dung (2) festlegbar ist.

2. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das magnetisierbare Ele-
ment (6) flexibel und/oder elastisch ausgebildet ist.

3. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das magnetisierbare
Element (6) aus einem Metall, beispielsweise aus
Stahl oder Stahlwolle, besteht.

4. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das mag-
netisierbare Element (6) als Gewebe (8) oder als
Vlies (9) oder als Knäuel (10) ausgebildet ist.

5. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das mag-
netisierbare Element (6) als Matte oder Folie ausge-
bildet ist.

6. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
magnetisierbare Elemente (6) angeordnet sind.

7. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (5) aus einem Schaumstoff besteht.

8. Reinigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (5) aus einem Textil besteht.
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